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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 3261 vom 18. Dezember 2019  
der Abgeordneten Alexander Langguth und Marcus Pretzell   FRAKTIONSLOS 
Drucksache 17/8307 
 
 
Jugendstrafverfahren in NRW 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage  
 
Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) sieht vor, dass die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung 
von Verfehlungen absehen kann, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und 
kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht, wenn eine erzieherische Maßnahme 
bereits durchgeführt oder eingeleitet ist oder aber wenn die Staatsanwaltschaft die Erteilung 
einer Ermahnung, von Weisungen (eine Arbeitsleistung zu erbringen, sich zu bemühen, einen 
Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen oder an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen) 
oder von Auflagen durch den Jugendrichter anregt. Wenn die Staatsanwaltschaft die Anklage 
einreicht, kann das Verfahren ebenfalls von Seiten des Richters aus den oben genannten 
Gründen eingestellt werden sowie auch dann, wenn der Angeklagte mangels Reife 
strafrechtlich nicht verantwortlich ist. Sollte das Verfahren nicht eingestellt und der Angeklagte 
für schuldig befunden werden, kann das Gericht als härteste Strafe einen Jugendarrest 
verhängen. Dieser soll das Ehrgefühl des Schuldigen wecken und ihm eindringlich bewusst 
machen, dass er für seine begangene Verfehlung einzustehen hat.     
 
 
Der Minister der Justiz hat die Kleine Anfrage 3261 mit Schreiben vom 16. Januar 2020 
namens der Landesregierung beantwortet.  
 
 
1. Wie viele Vorverfahren wurden jährlich in den vergangenen zehn Jahren wegen 

Verfehlungen von Jugendlichen und Heranwachsenden eingeleitet? 
 
Die erfragten Daten liegen der Landesregierung nicht vor. Die Erhebung der statistischen 
Daten bei den Staats- und Amtsanwaltschaften enthält nur die Gesamtzahl der bei den Staats- 
und Amtsanwaltschaften im Jahr eingeleiteten und eingestellten Ermittlungsverfahren. In der 
Statistik wird nicht nach dem Alter der betroffenen Person bzw. Altersstufen differenziert. 
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2. Wie oft hat die Staatsanwaltschaft jährlich in den vergangenen zehn Jahren gemäß 
§ 45 JGG von der Verfolgung von Verfehlungen von Jugendlichen und 
Heranwachsenden abgesehen?  

 
 Bitte – sofern möglich – gesonderte Werte für die Absätze 1 bis 3 des § 45 JGG 

ausweisen. 
 
3. Wie viele Anklagen wurden jährlich in den vergangenen zehn Jahren eingereicht? 
 
4. Wie viele Verfahren wurden jährlich in den vergangenen zehn Jahren gemäß § 47 

Abs. 1 JGG eingestellt? Bitte – sofern möglich – gesonderte Werte für die Nummern 
1 bis 4 des § 47 Abs. 1 JGG ausweisen. 

 
Die Fragen 2 bis 4 werden zusammen beantwortet. 
 
Als Datenbasis für die Beantwortung der Fragen 2 bis 4 dienen die Anordnung über die 
Erhebung von statistischen Daten bei den Staats- und Amtsanwaltschaften (StA-Statistik) 
sowie die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Straf- und 
Bußgeldverfahren (StP/OWi-Statistik). 
 
Eine Übersicht über die Anzahl der Einstellungen nach § 45 JGG in den Jahren 2009 bis 2018 
ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Eine Übersicht über die Anzahl der Erledigungen durch Anklage in den Jahren 2009 bis 2018 
ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Eine Übersicht über die Anzahl der Einstellungen nach § 47 Abs. 1 JGG in den Jahren 2009 
bis 2018 ist als Anlage 3 beigefügt. 
 
 
5. In wie vielen Fällen wurde jährlich in den vergangenen zehn Jahren ein 

Jugendarrest als Strafe verhängt? 
 
Als Datenbasis für die Beantwortung der Frage 5 dient die Strafverfolgungsstatistik, die Daten 
über demographische Merkmale der Abgeurteilten (Alter zur Tatzeit, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit), die Art der Straftat, die Art der Entscheidung, die Art der Sanktion, die 
Anzahl der Vorstrafen und Daten zur Untersuchungshaft enthält. 
 
 
Eine Übersicht über die in den Jahren 2009 bis 2018 zu einem Jugendarrest verurteilten 
Personen ist als Anlage 4 beigefügt 



 

Anlage 1: Anzahl der Einstellungen nach § 45 JGG 

 

§ 45 JGG Abs. 1: 

Voraussetzungen 

des § 153 StPO 

lagen vor

§ 45 JGG Abs. 2:  

Erzieherische 

Maßnahme 

durchgeführt 

oder 

 § 45 JGG Abs. 3:

Jugendrichterlich

e Ermahnung, 

Weisung oder  

Auflage erteilt

2009 43.369 22.773 20.032 564

2010 42.948 23.035 19.436 477

2011 40.034 22.083 17.491 460

2012 35.872 20.243 15.222 407

2013 34.381 20.350 13.714 317

2014 35.713 22.219 13.274 220

2015 36.887 24.922 11.764 201

2016 34.219 23.264 10.754 201

2017 31.972 21.351 10.431 190

2018 31.318 21.116 10.053 149

Erledigungen durch Einstellung nach § 45 JGG

davon

insgesamt



 



 

Anlage 2: Erledigte Verfahren durch Anklage 

 

der 

Jugendkammer

dem 

Jugendschöffen-

gericht

dem 

Jugendrichter

2009 151.018 328 11.930 46.806

2010 145.436 346 11.849 44.739

2011 152.598 352 11.382 44.887

2012 144.049 321 10.549 41.335

2013 137.738 295 10.592 38.761

2014 136.180 308 10.308 36.479

2015 132.411 299 9.530 35.135

2016 134.727 308 8.905 35.164

2017 129.896 338 8.189 33.661

2018 127.475 421 8.020 33.405

insgesamt

davon vor

Erledigte Verfahren durch Anklage



 



Anlage 3: Einstellungen gemäß § 45 Abs. 1 JGG 

 

Verfahren 

erster Instanz

Berufungs-

instanz

Verfahren 

erster Instanz

Revisions-

instanz

2009 12.422 3 45 0 0

2010 12.154 7 44 0 1

2011 11.380 4 25 0 0

2012 10.446 5 35 0 0

2013 9.600 4 40 0 0

2014 9.633 7 42 0 0

2015 9.135 4 30 0 0

2016 8.863 5 35 0 0

2017 9.302 4 31 0 0

2018 8.651 5 28 0 0

Strafverfahren vor den 

Landgerichten

Einstellungen gemäß § 47 Abs. 1 JGG

Strafverfahren 

vor den 

Amtsgerichten

Strafverfahren vor den 

Oberlandesgerichten



 



Anlage 4 : Verurteilte Jugendliche und Heranwachsende zu Jugendarrest 2009 -2018 

 

Jugendliche 3.437 1.387 245 1.805

Heranwachsende 2.451 1.117 153 1.181

Gesamt 5.888 2.504 398 2.986

Jugendliche 3.254 1.372 192 1.690

Heranwachsende 2.341 1.078 142 1.121

Gesamt 5.595 2.450 334 2.811

Jugendliche 3.075 1.288 166 1.621

Heranwachsende 2.369 1.167 111 1.091

Gesamt 5.444 2.455 277 2.712

Jugendliche  2 635  1 133   141  1 361 

Heranwachsende  2 078  1 042   86   950 

Gesamt  4 713  2 175   227  2 311 

Jugendliche  2 166   963   105  1 064   34 

Heranwachsende  1 931   993   85   821   32 

Gesamt  4 097  1 956   190  1 885   66 

Jugendliche  1 821   809   78   889   45 

Heranwachsende  1 519   742   50   678   49 

Gesamt  3 340  1 551   128  1 567   94 

Jugendliche  1 578   717   62   757   42 

Heranwachsende  1 481   804   66   564   47 

Gesamt  3 059  1 521   128  1 321   89 

Jugendliche  1 620   729   51   775   65 

Heranwachsende  1 362   718   61   524   59 

Gesamt  2 982  1 447   112  1 299   124 

Jugendliche  1 543   762   44   666   71 

Heranwachsende  1 179   662   42   423   52 

Gesamt  2 722  1 424   86  1 089   123 

Jugendliche  1 564   694   51   749   70 

Heranwachsende  1 025   520   28   426   51 

Gesamt  2 589  1 214   79  1 175   121 

2014

zu-

sammen

Dauer-

arrest

Kurz-

arrest

Freizeit-

arrest

Jugendarrest 

nach § 16a 

JGG

2015

2016

2017

2018

2009

2010

2011

2012

2013


